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A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Ziele und Zweck 
1 Die «Untere Farb» ist ein kommunales Schutzobjekt. In der Scheune soll neu das Stadtarchiv 
sowie die Paul Kläui Bibliothek eingebaut werden. Der Wohnteil ist sachgerecht zu renovieren. Der 
Gestaltungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Einbau des Stadtarchivs. 
2 Der Freiraum dient der Öffentlichkeit sowie den Nutzern der «Unteren Farb». Die im Situations-
plan bezeichnete Farbwiese ist eine Erweiterung des bestehenden Stadtparks. 
3 Die Ziele des Gestaltungsplans sind die Gewährleistung einer öffentlichen Nutzung bei gleichzei-
tigem Erhalt der denkmalpflegerisch wertvollen Bausubstanz sowie eine sorgfältige Umgebungs-
gestaltung mit hoher Aufenthaltsqualität für die Nutzer und die Öffentlichkeit. 

Art. 2 Geltungsbereich und Bestandteile 
1 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplanes umfasst die Grundstücksflächen innerhalb des im 
Situationsplan dargestellten Perimeters. 
2 Der Gestaltungsplan besteht aus den nachfolgenden Vorschriften und dem zugehörigen 
Situationsplan im Massstab 1 : 500. 

Art. 3 Verhältnis zum übergeordneten Recht 
1 Soweit die nachfolgenden Bestimmungen nichts Abweichendes festlegen, gelten die Vorschriften 
des kantonalen Planungs- und Baugesetzes unter Einschluss der ausführenden kantonalen Erlasse. 
2 Vorgehendes kantonales und eidgenössisches Recht bleibt vorbehalten. 
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B. Nutzung und Gestaltung 

Art. 4 Baubereich 
1 Neu- und Umbauten sind innerhalb des bestehenden Gebäudemantels der Liegenschaft 
Assekuranznummer 2558 zulässig. 
2 Ausserhalb des Gebäudemantels sind folgende Bauteile und Anlagen zulässig: 

a. ebenerdige, ungedeckte Parkierungs- und Erschliessungsanlagen; 

b. technische Anlagen wie Beleuchtungsanlagen, Kamine, Abluftrohre; 

c. Anlagen zur Führung eines Aussenrestaurants; 

d. Kinderspielplätze und Kunstwerke; 

e. ungedeckte Veloabstellplätze; 

f. Kleinbauten wie Gartenhaus und Pavillon; 

g. Ufermauern. 
3 Bauten und Anlagen sind für sich und in ihrem Zusammenhang mit der baulichen und land-
schaftlichen Umgebung im Ganzen und in ihren Teilen so zu gestalten, dass eine besonders gute 
Gesamtwirkung entsteht. Sie dürfen den historischen Wert des geschützten Ensembles nicht beein-
trächtigen. 
4 Wo eine Gefährdung durch Hochwasser besteht, sind die Grundeigentümer verpflichtet, die nöti-
gen Schutzmassnahmen zu treffen. 

Art. 5 Nutzung und Nutzungsanordnung 
1 Es sind Verwaltungs- und Dienstleistungsnutzungen zulässig. 
2 In der Scheune sind Nutzungen zulässig, welche der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, ins-
besondere der Archivnutzung samt den dazugehörigen Arbeitsräumen. 
3 Im Erdgeschoss ist eine Gaststätte samt Aussensitzplätzen zulässig. 

Art. 6 Denkmalschutz 
1 Der Schutzumfang des Gebäudes «Untere Farb» mit der Assekuranznummer 2558 samt Um-
gebung richtet sich nach dem Stadtratsbeschluss Nr. 1013 vom 13. November 1984. 
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C. Freiräume 

Art. 7 Freiraum 
1 Der Freiraum ist für sich und in seinem Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen 
Umgebung im Ganzen und in seinen Teilen so zu gestalten, dass eine besonders gute Gesamt-
wirkung entsteht.  
2 Die Farbwiese ist als grosszügige Wiesenfläche mit Heckensaum und einzelnen Bäumen zu 
gestalten. 
3 Der Bäuerinnengarten ist als Gartenanlage mit integrierten Aussensitzplätzen für die Gaststätte zu 
gestalten. 

Art. 8 Bepflanzung 
1 Für die Bepflanzung sind standortgerechte Bäume und Sträucher zu verwenden. 
2 Die im Plan bezeichneten Bäume sind soweit möglich zu erhalten. Müssen sie entfernt werden, 
beispielsweise aus Sicherheitsgründen, ist für angemessenen Ersatz zu sorgen. 
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D. Erschliessung und Parkierung 

Art. 9 Erschliessung 
1 Die Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr und die Anlieferung erfolgt an dem im 
Situationsplan bezeichneten Bereich.  

Art. 10 Fuss- und Radwegverbindungen 
1 Durch das Areal sind ausgehend von den im Situationsplan dargestellten Richtungspunkten ge-
eignete öffentliche Fusswegverbindungen bzw. Fuss- und Radwegverbindungen zu führen. Kombi-
nierte Fuss- und Radwege müssen eine minimale Breite von 3,5 m aufweisen. 

Art. 11 Parkierung 
1 Die Zahl der Abstellplätze für Motorfahrzeuge richtet sich nach der kommunalen Parkplatzver-
ordnung vom 1. August 1992 (Reduktionsgebiet A) bzw. der jeweils gültigen Fassung. 
2 Die Abstellplätze für Motorfahrzeuge sind oberirdisch in dem im Situationsplan ersichtlichen 
Bereich anzuordnen. 

Art. 12 Fahrradabstellplätze 
1 Die Zahl der Fahrradabstellplätze bemisst sich nach der kommunalen Parkplatzverordnung vom 
1. August 1992 bzw. der jeweils gültigen Fassung. 
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E. Umwelt 

Art. 13 Lärmschutz 
1 Das im Situationsplan bezeichnete Gebiet ist der Empfindlichkeitsstufe III gemäss Art. 43 der 
eidgenössischen Lärmschutzverordnung zugewiesen. 

Art. 14 Lichtemissionen 
1 Himmelwärts gerichtete Beleuchtungsanlagen sind nicht zulässig. Davon ausgenommen sind 
Beleuchtungen, welche der Sicherheit dienen oder im öffentlichen Interesse stehen. Sie haben im 
Sinne einer Vermeidung von Lichtemissionen grundsätzlich so rücksichtsvoll wie möglich zu 
erfolgen. 
2 Die Beleuchtung von Objekten ist bewilligungspflichtig. 
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F. Schlussbestimmungen 

Art. 15 Inkrafttreten, Änderungen 
1 Der Gestaltungsplan tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der rechtskräftigen 
kantonalen Genehmigung in Kraft. 



www.uster.ch

Kanton Zürich 
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A. Planungsgegenstand und Zielsetzung 

Die «Untere Farb» liegt im Zentrum von Uster südlich des Stadtparkes. Die über 300-jährige 
Blaufärberei wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in ein Bauernwohnhaus mit Ökonomieteil umgebaut. 
Die Liegenschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Industrielandschaft entlang des Aabachs. Das 
Gebäude ist zusammen mit der gedeckten Holzbrücke im kommunalen Inventar der Denkmal-
schutzobjekte enthalten und wurde 1984 vom Stadtrat als Zeuge eines vorindustriellen Gewerbe-
baus unter Schutz gestellt. 1987 konnte die Stadt die «Untere Farb» erwerben. 

Im Jahr 2011 wurde eine Testplanung über das Zentrum von Uster durchgeführt. Auch die «Untere 
Farb» wurde damals in die Planung miteinbezogen. Klare Nutzungsvorstellungen bestanden damals 
noch nicht. Im Rahmen des Testplanungsverfahrens wurde die Frage wie die «Untere Farb» in Zu-
kunft genutzt werden soll, wie folgt beantwortet: Die Substanz dieses Zeitzeugen ist sorgfältig und 
fachgerecht zu renovieren. Ergänzend soll eine extensive Nutzung gesucht werden, welche mit der 
Substanz kompatibel ist. Mut zur Leere und Sorgfalt bei der Wahl der Nutzung ist gefragt, da im 
Umfeld bereits sehr viel passiert. 

Das Stadtarchiv Uster ist heute auf verschiedene Standorte verteilt. Die Platzreserven sind be-
schränkt und die Anforderungen an die Sicherheit und die Arbeitsplatzqualität genügen den gesetz-
lichen Vorschriften nicht. Um die vorhandenen Sicherheitsmängel zu beheben, den Platzbedarf für 
die nächsten 40 Jahre zu sichern und die Betriebsabläufe zu optimieren, hat die Stadt Uster im Jahr 
2013 eine Standortevaluation für ein neues Archiv in Auftrag gegeben. Dabei wurde die «Untere 
Farb» als geeignetes Objekt evaluiert. Die zentrale Lage am Stadtpark, die Nähe zum Stadthaus, 
die Präsenz im öffentlichen Raum sowie die Vereinbarkeit der Nutzung mit dem Schutzobjekt waren 
gewichtige Argumente, welche für die «Untere Farb» sprechen. 

Im März 2014 hat der Stadtrat Konzeptideen als Basis für die Umnutzung der «Unteren Farb» fest-
gesetzt: Das Stadtarchiv soll in die Scheune der «Unteren Farb» eingebaut werden. Der Wohnteil ist 
sachgerecht zu renovieren, damit er künftig für öffentliche Nutzungen zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Ziel ist eine öffentliche Nutzung bei gleichzeitigem Erhalt der denkmalpflegerisch wert-
vollen Bausubstanz sowie eine sorgfältige Umgebungsgestaltung mit hoher Aufenthaltsqualität für 
die Nutzer und die Öffentlichkeit. Damit die Anlage durch die Bevölkerung genutzt werden kann, 
soll im Erdgeschoss des heutigen Wohnteils eine Schenke eingerichtet werden, welche im Sommer 
mit einem neu angelegten Aussensitzplatz aufgewertet wird. Dieser bietet eine willkommene 
saisonale Ergänzung zum bestehenden Stadtparkcafé. 

Auch die Wiese zwischen Aabach und Forchstrasse soll – als flexibel nutzbare Parkanlage – den 
Stadtpark erweitern und der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 

Mit der Verlegung des Stadtarchivs in die «Untere Farb» wurde eine Nutzung gefunden, die der 
Substanz dieses wichtigen kommunalen Schutzobjektes gerecht wird und zugleich die für Uster 
prägende Industrieachse entlang des Aabachs weiter aufwertet. 

Für die Auswahl eines Planungsteams für die Umsetzung wurde im Herbst 2014 ein Studienauftrag 
auf Basis der Konzeptideen durchgeführt. 

Die «Untere Farb» befindet sich in der Bauzone mit Gestaltungsplanpflicht. Der Gestaltungsplan 
setzt die planerischen Rahmenbedingungen für die Umnutzung. Das Resultat des Studienauftrages 
bildet die Basis für den vorliegenden Gestaltungsplan. 
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B. Ausgangslage 

1. Perimeter 

Das Planungsgebiet liegt im Zentrum von Uster, südlich des Stadtparks. Der Gestaltungsplan-
perimeter umfasst die städtischen Liegenschaften Kat.-Nr. B7464, B5789 und B7465 sowie Teile der 
angrenzenden Aabachparzelle und ist rund 5430 m2 gross. Das Planungsgebiet wird im Süden durch 
die Forchstrasse und im Osten durch die Seestrasse begrenzt. Im Westen grenzt die Wohnzone W4 
mit Gewerbeerleichterung an das Planungsgebiet. 

 
Situationsplan mit Gestaltungsplanperimeter, Mst. 1 : 1500 
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2. Kantonaler und regionaler Richtplan 

Laut Richtplan des Kantons Zürich befindet sich die «Untere Farb» in einem Zentrumsgebiet von 
kantonaler Bedeutung. Ziel beim Stadtpark ist dabei die «Aufwertung des öffentlichen Raums 
(Stadtpark) sowie des Aabachs (Erholung, Ökologie, Hochwasserschutz)».  

 

Kantonaler Richtplan, 24. März 2014, Mst. 1 : 50 000 
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Laut dem regionalen Richtplan führt dem Aabach entlang ein regionaler Fuss- und Wanderweg an 
der «Unteren Farb» vorbei. Diese Fuss- und Wanderwege bilden ein zusammenhängendes Netz, 
das der Naherholung und dem Wandern dient. Sie erschliessen Erholungs- und Wandergebiete von 
überörtlicher Bedeutung und verbinden diese insbesondere mit Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs. 

 

Regionaler Richtplan, Verkehr, Fuss- und Wanderwege, 1998, Mst. 1 : 25 000 
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3. Ortsbildschutz 

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) bezeichnet für das Gestal-
tungsplangebiet die Umgebungszone VII mit Erhaltungsziel a. Der grosse Grünbereich am Aabach, 
bestehend aus Stadtpark und Schulareal, ist für die Lesbarkeit des Ortsbildes von grosser Bedeu-
tung. Diese Freifläche gilt es zu erhalten. 

Die Liegenschaft «Untere Farb» sowie die «Gedeckte Holzbrücke» sind als Einzelobjekte mit dem 
Erhaltungsziel A im ISOS enthalten. Beide Bauten sowie deren Umgebung sollen integral erhalten 
bleiben. 

Das Ortsbild «Kirchuster–Industrie Hinterwiesen–Insel» ist im Inventar der schutzwürdigen Orts-
bilder von überkommunaler Bedeutung als Ortsbild von regionaler Bedeutung eingetragen. Die 
«Untere Farb» sowie die «Gedeckte Brücke» liegen in einem als wichtiger Freiraum bezeichneten 
Gebiet. Dieses ist von Hauptgebäuden sowie den Charakter des Freiraums störenden baulichen 
Massnahmen frei zu halten. Die Nord- und Ost-Fassade der «Unteren Farb» werden als wichtige 
Begrenzung des Freiraumes definiert.  

 
Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung, 20. Januar 2006, Mst. 1 : 3000 

Die «Untere Farb» ist zusammen mit der gedeckten Holzbrücke im kommunalen Inventar der 
Denkmalschutzobjekte enthalten und wurde 1984 vom Stadtrat als Zeuge eines vor-industriellen 
Gewerbebaus unter Schutz gestellt.  

Der Aabach sowie die im oben stehenden Plan als «Markanter Baum» bezeichnete Sommerlinde an 
der Seestrasse sind im kommunalen Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte als Inven-
tarobjekte eingetragen.  
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4. Kommunaler Richtplan 

Der kommunale Siedlungs- und Landschaftsplan weist das Gestaltungsplangebiet als besonderes 
Erholungsgebiet «Parkanlage» aus. Die Kanallandschaft entlang dem Aabach wurde im kommu-
nalen Plan als schützenswertes Kulturobjekt bezeichnet.  

Eine kommunale Radroute vom Zentrum zum See sowie der Rollstuhlwanderweg «Industrielehr-
pfad» werden über den Bruno-Schmid-Weg geführt.  

 
Kommunaler Gesamtplan, Siedlungs- und Landschaftsplan, 7. April 1984, Mst. 1 : 10 000 

  



 
  

 
 

Seite 10 Öffentlicher Gestaltungsplan «Untere Farb» 

5. Zonenplan 

Gemäss Bau- und Zonenordnung der Stadt Uster befinden sich die Parzellen Kat.-Nr. B7464, B5789 
und B7465 in der Bauzone mit Gestaltungsplanpflicht. Es ist ein öffentlicher Gestaltungsplan 
gefordert. Dabei gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III.  

 
Zonenplan, Stand: November 2008, Mst. 1 : 5000 
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C. Rahmenbedingungen 

1. Hochwasserschutz Aabach 

Die Gefahrenkarte der Stadt Uster zeigt, dass im Gebiet «Untere Farb» eine geringe Gefährdung 
durch Hochwasser gegeben ist. Die Gefahrenkarte wurde zuletzt Ende 2011 revidiert. Dabei wurde 
das Ausbauprojekt zwischen Seestrasse und BUAG-Wehr in der Betrachtung berücksichtigt. 

Mit der Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts «Aabach Stadtpark» im Jahr 2010 konnte der 
Hochwasserschutz zwischen der Brücke Seestrasse und dem Wehr BUAG sichergestellt werden. 
Oberhalb der Brücke Seestrasse sind nach wie vor Schutzdefizite vorhanden. Die notwendigen 
Hochwasserschutzprojekte oberhalb der Brücke Seestrasse sind in Planung. 

Im Überlastfall kann Wasser über die Gerbestrasse der Seestrasse und Forchstrasse zufliessen. Um 
dies zu verhindern, ist ein Schutzriegel zwischen der Ausfahrt Gerbestrasse und dem Gebäude 
«Untere Farb» einzurichten. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons 
Zürich hat die nötigen Massnahmen definiert (vgl. auch Anhang): 

− Wasserdichter Verschluss sämtlicher Öffnungen der Nord- und Ostfassade der «Unteren Farb» 
bis auf eine Höhe von 50 cm. Dies kann z. B. mittels wasserdichter Türen und Fenster erfolgen. 
In jedem Fall müssen diese Massnahmen permanent, d. h. fix installiert sein. Temporäre Mass-
nahmen wie z. B. Sandsäcke oder Stellelemente sind nicht möglich. 

− Dammkörper zwischen der südöstlichen Ecke der «Unteren Farb» und der Forchstrasse mit 
einer Höhe von ca. 50 cm. Damit wird Wasser, welches über die Seestrasse geführt wird, wie-
der in den Aabach zurückgeleitet. 

− Um zu verhindern, dass Wasser von der Gerbestrasse über die See- und Forchstrasse weiter-
fliessen kann, ist ein temporärer Riegel aus Beaver-Schläuchen, welche diagonal über die See-
strasse verlegt werden und an den oben erwähnten Damm anschliessen, nötig. Dieses System 
ist in weniger als einer Stunde installiert.  

Die Umsetzung der Hochwasserschutzmassnahmen erfolgt im Rahmen des Umgebungsprojekts. Die 
Hochwasserschutzmassnahmen für den Überlastfall sind sorgfältig auf die Umgebungsgestaltung 
abzustimmen. 

2. Wasserrechtliche Konzession und gewässerschutzrechtliche Bewilligung 

Im Zusammenhang mit dem Projekt «Hochwasserschutz am Aabach Uster» wurde das Gewässer-
grundstück durch den Kanton Zürich vergrössert, wodurch sich ein Teil des Gebäudes (Assekuranz-
nummer 2558) auf dem neuen Gewässergrundstück Kat.-Nr. B7468 befindet. Die wasserrechtliche 
Konzession und die gewässerschutzrechtliche Bewilligung für den Fortbestand des Gebäudeteils auf 
der Aabachparzelle wurden am 14. Juli 2011 durch das AWEL erteilt. Die Konzession ist unbefristet. 

3. Festlegung des Gewässerraumes 

Das revidierte Gewässerschutzgesetz vom 1. Januar 2011 verpflichtet die Kantone, den Raumbedarf 
der oberirdischen Gewässer auszuscheiden. Der Bundesrat hat auf Verordnungsstufe (Gewässer-
schutzverordnung GSchV) die neuen gesetzlichen Bestimmungen konkretisiert und auf den 1. Juni 
2011 in Kraft gesetzt. Gemäss dieser Verordnung sind die Kantone verpflichtet, bis spätestens 
31. Dezember 2018 den Gewässerraum auszuscheiden. Der Gewässerraum für den Aabach ist noch 
nicht festgelegt. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist auf den separaten Antrag 
zur Gewässerraumfestlegung nicht eingetreten. Bis zur Festlegung des Gewässerraumes nach Art. 
41a GSchV kommt eine Übergangsbestimmung zur Anwendung. Danach ist nach Massgabe der 
vorhandenen Gerinnesohlenbreite für den Aabach beidseitig ein Uferstreifen von 16.5 resp. 17 m 
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Breite von Bauten und Anlagen freizuhalten. Der Uferstreifen ist im Situationsplan ersichtlich. Für 
die bauliche Nutzung und Gestaltung der Uferstreifen ist Art. 41 c Abs. 1 und 2 GSchV massgebend.  

Im Uferstreifen dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen wie 
Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt werden (Art. 41 c Abs.1 Satz 1 
GSchV). Gemäss § 15 g der Verordnung über den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei 
(HWSchV) dürfen rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen 
innerhalb der Bauzonen, die im Gewässerraum liegen, nach § 357 PBG geändert werden. Durch die 
geplanten Umbauten und Nutzungsänderungen wird der Uferstreifen des Aabachs nicht zusätzlich 
beansprucht und somit werden die Funktionen des Gewässers nicht beeinträchtigt.  

4. Grundwasser 

Das Gestaltungsplangebiet liegt gemäss der Grundwasserkarte des Kantons Zürich im westlichen 
Randgebiet des Aathalgrundwasserstroms und im Gewässerschutzbereich Au. 

Der Gewässerschutzbereich Au bezeichnet die nutzbaren unterirdischen Gewässer und die zu ihrem 
Schutz notwendigen Randgebiete. Gemäss der Grundwasserkarte des Kantons Zürich liegt der 
Grundwasserspiegel im Gestaltungsplangebiet relativ terrainnahe. 

Für Bauten im Schwankungsbereich des Grundwassers bzw. unter dem höchsten Grundwasser-
spiegel ist im Gewässerschutzbereich Au gemäss § 70 des Wasserwirtschaftsgesetzes und Anhang 
Ziffer 1.5.3 Bauverfahrensverordnung (BW) eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich. Bezüg-
lich der kantonalen Bewilligungspraxis beim Bauen in Grundwasserleitern wird auf das AWEL-Merk-
blatt «Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen» vom Juni 2003 
verwiesen. 

5. Archäologische Zonen 

Das Gestaltungsplangebiet liegt in der archäologischen Zone (Zonen-Nr. 30.0). Bodeneingriffe und 
Terrainveränderungen sind vorgängig mit der Kantonsarchäologie abzusprechen.  

6. Belastungen und Gefahren 

Der Gestaltungsplanperimeter liegt im Prüfperimeter für Bodenverschiebungen, genauer in der Zone 
«Altbaugebiete». Anwendung bei Bodenverschiebungen findet das kommunale Bodenver-
schiebungsverfahren. 

Bodenverschiebungen (d. h. das Abführen von Bodenmaterial aus dem Bauareal) im Rahmen eines 
bewilligungspflichtigen Bauvorhabens innerhalb des Prüfperimeters benötigen eine kommunale 
Bewilligung, wenn mehr als 50 m³ Bodenmaterial aus dem Bauareal verschoben werden. 

Auf dem Perimeter des Gestaltungsplanes sind gemäss dem Kataster der belasteten Standorte 
keine Vorbelastungen zu erwarten. 
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D. Erläuterungen zu den Planungsinhalten 

1. Konzeptidee 

Mit Beschluss Nr. 94 vom 18. März 2014 hat der Stadtrat Konzeptideen als Basis für den Studien-
auftrag und den Gestaltungsplan festgesetzt. Der heutige Wohnteil soll zu Büroräumlichkeiten, 
Leseräumen und Besprechungszimmern umfunktioniert werden. Der Archivbereich ist als Low-Tec-
Gebäude im Scheunenteil zu planen. Darunter wird ein klimastabiles System, vergleichbar mit 
einem Humidor, verstanden. 

Damit die Anlage auch durch eine breite Öffentlichkeit genutzt werden kann, besteht die Idee, im 
Erdgeschoss des heutigen Wohnteils eine Schenke einzurichten, welche im Sommer mit einem neu 
angelegten Aussensitzplatz aufgewertet wird. Die westliche Wiese zwischen Aabach und 
Forchstrasse soll – als Ergänzung zum Stadtpark – als flexibel nutzbare Parkanlage gestaltet 
werden. Sie dient als Erweiterung des Stadtparkes für periodische Veranstaltungen (Theater, 
Spielmobil, Uster Kreativ, usw.). 

 
Konzeptidee, 18. März 2014 
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2. Studienauftrag 

Für die Umsetzung der Konzeptideen wurde im Herbst 2014 ein Studienauftrag durchgeführt. Das 
Siegerprojekt des Teams horisberger wagen architekten gmbh, Zürich / stehrenberger architektur 
gmbh, Zürich / Sabine Kaufmann, Landschaftsarchitektin FH BSLA, Uster, besticht durch den ge-
schickten Umgang mit der geschützten Bausubstanz und durch den architektonischen Ausdruck, der 
die Archivnutzung nach aussen trägt. Das Siegerprojekt bildet die Basis für die Ausarbeitung des 
Gestaltungsplans und wird nach der Genehmigung des Gestaltungsplanes realisiert. Das Sieger-
projekt ist für die weitere Planung wegleitend. 

 
Situationsplan Siegerprojekt, Dezember 2014, Mst. 1 : 1000 

3. Bebauungs- und Nutzungskonzept 

Der Projektvorschlag des Studienauftrags verfolgt eine konsequente Trennung von Haupthaus und 
Scheune. Die Archivnutzung mit den dazugehörenden Arbeits- und Nebenräumen samt Lesesaal 
wird im Scheunenteil untergebracht. Im Haupthaus schlagen die Projektverfasser vermiet- und be-
wirtbare Räume für kleinere Anlässe wie Jubiläen, Kurse, Seminare oder Retraiten als Ergänzung 
zur vorgegebenen Gastronomienutzung vor. Zudem spielt das Projekt einen grossen Raum unter 
dem Scheunendach frei, der für Ausstellungen, Anlässe oder Erweiterungen des Archivs zur Ver-
fügung steht. 

Basierend auf einer sorgfältigen Analyse der bestehenden Tragstruktur des Ökonomieteils wird der 
Dachstuhl mit wenigen Eingriffen so angepasst, dass nach dem Haus-im-Haus-Prinzip ein massiver 
Baukörper mit den Archivräumen zwischen den Stützen eingeschoben werden kann. Die Fassaden-
schalung der Scheune wird ersetzt und, wo es die neue Nutzung verlangt, mit Fenstern durchsetzt. 
Dadurch wird unter Wahrung der Hierarchie von Wohnhaus zu Scheune die neue Nutzung gezeigt. 
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Im Wohnhaus wird mit minimalsten Eingriffen die Restaurationsnutzung in den bestehenden Räu-
men organisiert. Dabei sind die beiden Gasträume zum Bauerngarten hin orientiert, in welchem die 
Mehrheit der Gartensitzplätze vorgesehen ist. 

Die Raumorganisation ist durch den Erhalt der bestehenden Tragstruktur geprägt, was zur Folge 
hat, dass die Arbeitsbereiche in einer schmalen Schicht zwischen Archiv und Südfassade angeordnet 
sind. Leseraum und Sitzungszimmer befinden sich auf der anderen Seite des Archivs unter dem 
Quergiebel. 

4. Freiraumkonzept 

Das Aussenraumkonzept schafft sorgfältig durchdachte und mit der Architektur gut korrespondie-
rende Teilräume. Der Entwurf erhält den visuellen Bezug zum Stadtpark, schafft jedoch eigenstän-
dige, nutzungsgerechte Flächen. Die Wirkung der offenen Wiese wird durch ihre transparente Fas-
sung aus niedrigen Blütensträuchern gestärkt. Es entsteht eine durchlässige Abgrenzung zur 
Siedlung. Dem seiner ursprünglichen Funktion beraubten Bauerngarten gibt die vorgesehene Bistro-
Nutzung einen stimmigen neuen Inhalt. Der Spielplatz ist zwischen der Seestrasse und dem Bruno-
Schmid-Weg vorgesehen. Bestehende Wegverbindungen werden erhalten und rund um das Ge-
bäude verbessert. Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr erfolgt wie bisher über die 
Forchstrasse. 

5. Erläuterung der Gestaltungsplanvorschriften 

Die wichtigsten Festlegungen in den Gestaltungsplan-Vorschriften werden wie folgt erläutert: 

Ziele und Zweck (Art. 1) 

Der Gestaltungsplan bezweckt die Umnutzung der «Unteren Farb» und schafft die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den Einbau des Stadtarchivs in die Scheune der «Unteren Farb». Der 
Wohnteil soll sachgerecht renoviert werden, damit er künftig für öffentliche Nutzungen zur Verfü-
gung gestellt werden kann. Damit die Anlage durch die Bevölkerung genutzt werden kann, soll im 
Erdgeschoss des heutigen Wohnteils eine Schenke eingerichtet werden, welche im Sommer mit 
einem neu angelegten Aussensitzplatz aufgewertet wird. Dieser bietet eine willkommene saisonale 
Ergänzung zum bestehenden Stadtparkcafé. Auch die Wiese zwischen Aabach und Forchstrasse soll 
– als flexibel nutzbare Parkanlage – den Stadtpark erweitern und der Bevölkerung zugänglich ge-
macht werden. 

Ziel ist eine öffentliche Nutzung bei gleichzeitigem Erhalt der denkmalpflegerisch wertvollen Bau-
substanz sowie eine sorgfältige Umgebungsgestaltung mit hoher Aufenthaltsqualität für die Nutzer 
und die Öffentlichkeit.  

Baubereich (Art. 4) 

Neu- und Umbauten sind innerhalb des bestehenden Gebäudemantels der Liegenschaft Asseku-
ranznummer 2558 zulässig. 

Angesichts der grossen städtebaulichen und denkmalpflegerischen Bedeutung der «Unteren Farb» 
wird von Bauten, Anlagen und der Umgebung eine gute gestalterische Gesamtwirkung verlangt. 

Nutzung und Nutzungsanordnung (Art. 5) 

Es wird eine öffentliche Nutzung angestrebt. Nebst Verwaltungs- und Dienstleistungsnutzungen ist 
im Erdgeschoss auch eine Gaststätte zulässig. Das Erdgeschoss soll zur Attraktivitätssteigerung des 
Zentrums Uster beitragen. 
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Denkmalschutz (Art. 6) 

Der Schutzumfang des Gebäudes «Untere Farb» mit der Assekuranznummer 2558 samt Umgebung 
richtet sich nach dem Stadtratsbeschluss Nr. 1013 vom 13. November 1984 (vgl. auch Anhang). 

Freiraum (Art. 7) 

Die Farbwiese soll künftig mit variablen Nutzungen bespielt werden können. Eine Wildhecke mit 
mehrheitlich einheimischen Sträuchern bildet den räumlichen Abschluss zur westlich angrenzenden 
Wohnsiedlung und stärkt die Wirkung der offenen Wiese. Das Areal soll von aussen einseh- und 
erlebbar bleiben.  

Der Bäuerinnengarten ist ein wichtiger Bestandteil des Ensembles der «Unteren Farb» und soll in 
seiner Dimension erhalten bleiben und zum Beispiel als Gartencafé neu genutzt werden.  

Bepflanzung (Art. 8) 

Die im Situationsplan bezeichneten Bäume sind für die Charakteristik des Ensembles von Bedeu-
tung, nach Möglichkeit sollen sie erhalten bleiben. Bei Ersatzpflanzungen ist der Standort zu über-
prüfen.  

Erschliessung und Parkierung (Art. 9–12) 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Fusswegdistanz zum Bahnhof Uster. Zudem befindet sich die 
Bushaltestelle «Stadtpark» der Ortsbuslinie 813 in unmittelbarer Nähe der «Unteren Farb». 

Das Gestaltungsplangebiet wird bereits heute durch einige Fuss- und Radwege erschlossen. Diese 
sollen beibehalten und erweitert werden. Vor allem die Zugänglichkeit zur «Unteren Farb» soll ver-
bessert werden. Dies geschieht mit der Schaffung einer neuen Fusswegverbindung entlang der 
Westfassade. Somit wird die «Untere Farb» sowie die Farbwiese besser an den Aabachweg ange-
bunden. 

Die Wegverbindungen dienen einerseits der Erschliessung der einzelnen Teilräume, andererseits 
haben sie einen vernetzenden Charakter über den Gestaltungsplanperimeter hinaus. Die Anschluss-
punkte sind im Situationsplan definiert.  

Die Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt ab der Forchstrasse. Die Parkie-
rung soll oberirdisch erstellt werden und kommt vor dem Scheunenteil der «Unteren Farb» zu lie-
gen. Die Zahl der Abstellplätze bestimmt sich nach der kommunalen Parkplatzverordnung. Gemäss 
Parkplatzverordnung würde das Gebiet nicht zum Zentrum (Reduktionsgebiet A) gehören. Mit der 
neuen Nutzung stellt es aber klar eine Erweiterung des Zentrums dar. Deshalb werden für die Be-
stimmung des Parkplatzbedarfs die Faktoren des Reduktionsgebiets A festgelegt, die eine tiefere 
Parkplatzzahl ermöglichen. Die reduzierten Bedarfsziele des Normbedarfs können innerhalb der 
zulässigen Mindest- und Höchstwerte für jede Nutzung sowie für die Bedarfskategorien einzeln 
bestimmt werden. 

Um das geschützte Ensemble in seiner Wirkung nicht zu schmälern und die Umgebung möglichst 
wenig zu beeinträchtigen, soll die Parkplatzanzahl auf ein Minimum beschränkt werden. Die Abstell-
plätze sind oberirdisch anzuordnen. Eine Überdeckung derselben ist nicht erlaubt. Eine Reduktion 
der Parkplatzzahl auf ein Minimum ist auch deshalb sinnvoll, weil die Archivnutzung eine nicht 
publikumsorientierte Dienstleistungsnutzung darstellt. Für die geplante Gastronomienutzung wird 
sich die Nachfrage primär auf warme und sonnige Tage beschränken. Hierfür stehen im Zentrum 
genügend öffentliche Parkplätze zur Verfügung.  

Die Anzahl der geplanten Fahrradabstellplätze richtet sich nach der kommunalen Parkplatzver-
ordnung. Eine Überdeckung der im Freien angeordneten Abstellplätze ist nicht erlaubt. 
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Lärmschutz (Art. 13) 

Die Empfindlichkeitsstufe gemäss eidgenössischer Lärmschutzverordnung stimmt mit der gemäss 
Grundordnung geltenden Festlegung überein. 

6. Auswirkungen 

Mit der Verlegung des Stadtarchivs in die Liegenschaft «Untere Farb» wurde eine Nutzung gefun-
den, die der Substanz dieses wichtigen kommunalen Schutzobjektes gerecht wird und zugleich die 
für Uster prägende Industrieachse entlang des Aabachs weiter aufwertet. 

Dem östlichen Teil des Gestaltungsplangebiets wird die Ortsbildschutzzone «Kernzone, Kirchuster» 
als Grundzone zugewiesen. Die Farbwiese wird der Freihaltezone zugeteilt. Zusammen mit dem 
öffentlichen Gestaltungsplan «Untere Farb» schafft dies die rechtliche Grundlage für die Umnutzung 
der Scheune zum Stadtarchiv. Mit der Freihaltezone erfährt der Stadtpark eine sinnvolle räumliche 
Vergrösserung und durch die neue öffentliche Nutzung des Gebäudes die Umgebung der «Unteren 
Farb» eine wertvolle Aufwertung.  

Die Archivnutzung ist nicht publikumsorientiert, führt jedoch zu einer angemessenen Belebung des 
Areals. Der durch die vorgesehenen bzw. zulässigen Nutzungen erzeugte Verkehr ist ortsverträglich. 

7. Anpassung Richt- und Nutzungsplanung 

Der Gestaltungsplan erfordert Anpassungen der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung. Diese 
erfolgen im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens. Im kommunalen Richtplan bedeutet dies eine 
Ausdehnung des schutzwürdigen Ortsbildes. Im Zonenplan wird das Gebiet folgerichtig der Orts-
bildschutzzone Kernzone, Kirchuster und die westlich liegende Farbwiese der Freihaltezone 
zugewiesen.  
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E. Interessensabwägung 

Gemäss Art. 47 RPV ist der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht zu erstatten, wie mit dem 
Gestaltungsplan, den übergeordneten Planungsfestlegungen sowie den Anforderungen des übrigen 
Bundesrechts Rechnung getragen wird. 

Der vorliegende Gestaltungsplan ist das Resultat einer sorgfältigen Interessenabwägung zwischen 
privaten und öffentlichen Interessen. Den überregionalen Planungen wird entsprochen. Den Ziel-
vorgaben des ISOS wird Rechnung getragen und das geschützte Ensemble durch den Gestaltungs-
plan von baulicher Entwicklung frei gehalten. Der Perimeter wird für die Öffentlichkeit nutzbar ge-
macht und dient der Belebung des Zentrums von Uster.  

  



 
  

 
 

Öffentlicher Gestaltungsplan «Untere Farb» Seite 19 

F. Planungsablauf und Mitwirkung 

Mit Beschluss Nr. 94 vom 18. März 2014 setzte der Stadtrat Konzeptideen als Basis für den Studi-
enauftrag sowie den Gestaltungsplan fest. Das Resultat des Studienauftrages wurde am 24. März 
2015 der Öffentlichkeit präsentiert.  

In der Folge beauftragte der Stadtrat Uster mit Beschluss Nr. 82 vom 10. März 2015 das Ge-
schäftsfeld Stadtraum und Natur mit der Ausarbeitung des Gestaltungsplanes für das Gebiet 
«Untere Farb». 

Der Gestaltungsplanentwurf «Untere Farb» lag ab Freitag, 15. Mai 2015 während 60 Tagen öffent-
lich auf. Gleichzeitig erfolgen die die stadtinterne Vernehmlassung, die Anhörung der RZO und die 
kantonale Vorprüfung zum Gestaltungsplanentwurf. Basierend auf den Rückmeldungen aus diesen 
parallelen Verfahren erfolgt eine Überarbeitung des Gestaltungsplans. 

Die im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens eingegangenen Einwendungen werden im separaten 
Bericht zu den Einwendungen behandelt. 
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G. Anhang 
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Einleitung 

Der Bericht zu den Einwendungen gemäss PBG § 7, Abs. 3, befasst sich mit den Einwendungen gegen den vom 15. Mai 2015 während 60 Tagen aufge-
legten öffentlichen Gestaltungsplan «Untere Farb», Uster. 

Während der Auflagezeit konnte sich jedermann 

− zum Gestaltungsplan (Situationsplan und Vorschriften),  
− zur Änderung des Zonenplans sowie 
− zur Änderung des Siedlungs- und Landschaftsplanes 

äussern und Einwendungen erheben. 

Innert Frist gingen total 24 Begehren ein. 5 Begehren werden berücksichtigt, 3 Begehren werden teilweise berücksichtigt und 16 Begehren werden 
nicht berücksichtigt. 

Bei den aufgeführten Begehren handelt es sich um Zusammenfassungen. Die Einwendungen liegen dem Bericht bei.  
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Nr. Begehrensteller Begehren Beschluss 

1 Ernst Ott 
Liliane Aeberhard 
Urs Aeberhard 
Ruth Ebinger 
Daniel Lang 
Rita Lang 
Eveline Menzi 
Hugo Menzi 
Renata Schmid 
Magdalena Schmid 
Walter Schmid 
Forchstrasse 4a 
8610 Uster 

Markus Birringer 
Phuntsok Gangs-
hontsang 
Sonam Gangshontsang 
Ursula Kunnert 
Dieter Zürcher 
Maria Zürcher 
Forchstrasse 4b 
8610 Uster 

alle vertreten durch  
RA lic. iur. Robert Ha-
dorn 
Schanzeneggstrasse 1 
Postfach 
8027 Zürich 

Im Zonenplan sei für das vorgesehene Gestaltungsplangebiet 
«Untere Farb» die Pflicht zur Festsetzung eines Gestaltungs-
planes aufzuheben und es sei auf die Festsetzung des Öffent-
lichen Gestaltungsplanes «Untere Farb», Uster, zu verzichten; 

Begründung: 

Wird das Schutzobjekt «Untere Farb» samt engstem Umfeld 
wie vorgesehen der Kernzone und die Farbwiese der Freihal-
tezone zugewiesen, ist die Pflicht zur Festsetzung eines Ge-
staltungsplanes und der vorgesehene Gestaltungsplan über-
flüssig. Die Gestaltungsplanpflicht machte nur Sinn für den 
Fall, dass das gesamte Gebiet einer Bauzone hätte zugewie-
sen werden sollen. 

Für das Schutzobjekt gelten die Bestimmungen der Unter-
schutzstellung. Im Übrigen genügen die allgemeinen Kernzo-
nenbestimmungen. Für den der Freihaltezone zugewiesenen 
Bereich genügen die Bestimmungen für Bauten und Anlagen 
in der Freihaltezone. Der Gestaltungsplan dient daher im We-
sentlichen lediglich dazu, die Farbwiese irgendwelchen Event-
Nutzungen zuzuführen, wodurch sie entgegen der Zuweisung 
zur Freihaltezone dennoch Bauzonennutzungen dienen wür-
de. Die Durchführung von Kulturanlässen, insbesondere auch 
von Konzerten etc., gilt als gewerbliche Dienstleistungsnut-
zung und steht daher mit dem eigentlichen Zonenzweck in 
einem unlösbaren Widerspruch. 

nicht berücksichtigen 

Besteht ein wesentliches öffentliches Interes-
se, beispielsweise des Ortsbild- und Land-
schaftsschutzes, kann mit der Zonenzuwei-
sung festgelegt werden, dass für bestimmte 
Teilbereiche ein Gestaltungsplan aufgestellt 
werden muss. 

Die Gestaltungsplanpflicht wurde in dem vom 
Gemeinderat am 9. März 1998 festgesetzten 
Zonenplan festgelegt. 

Zusammen mit dem Gestaltungsplan ist die 
Reservezone einer auf den öffentlichen Ge-
staltungsplan abgestimmten Nutzungszone 
zuzuweisen. 



 
  

 
 

Öffentlicher Gestaltungsplan «Untere Farb» Seite 4 

www.uster.ch

Nr. Begehrensteller Begehren Beschluss 

2  Im Zonenplan sei der der Freihaltezone zuzuteilende Bereich 
des Areals «Untere Farb» der Empfindlichkeitsstufe II und 
der der Kernzone zuzuteilende Bereich der Empfindlichkeits-
stufe III gemäss Art. 43 der eidgenössischen Lärmschutzver-
ordnung zuzuweisen; 

Begründung: 

Die Farbwiese ist sodann, wie es der Zuweisung zur Freihal-
tezone und dem tatsächlichen heutigen Zustand entspricht, 
der Lärmempfindlichkeitsstufe II zuzuweisen. 

nicht berücksichtigen 

Die Lärmempfindlichkeitsstufen sind in der 
Bau- und Zonenordnung der Stadt Uster ge-
regelt. Für die Freihaltezone ist keine Emp-
findlichkeitsstufe festgelegt. 

  Eventualiter seien die Bestimmungen zum Öffentlichen Ge-
staltungsplan (GPB) wie folgt abzuändern: 

 

3  Es sei Art. 1 Abs. 2 Satz 2 GPB ersatzlos zu streichen; 

Begründung: 

Die Farbwiese kann den Stadtpark nicht entlasten. Eine peri-
odische Nutzung als Event-Ort widerspricht dem Zonenzweck 
und insbesondere der ruhigen Wohnlage. 

nicht berücksichtigen 

Die Umgebung der «Unteren Farb» soll wie 
der Stadtpark von einer breiten Öffentlichkeit 
genutzt werden können. Die vorgesehen Nut-
zung entspricht der Festlegung im kommuna-
len Richtplan, welcher für das Planungsgebiet 
das besondere Erholungsgebiet B (Festplatz, 
Rastplatz, Parkanlage und dergleichen) be-
zeichnet. 
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Nr. Begehrensteller Begehren Beschluss 

4  Es sei Art. 3 Abs. 3 GPB ersatzlos zu streichen; 

Begründung: 

Art. 3 Abs. 3 GPB ist ersatzlos zu streichen. Für die Änderung 
eines Gestaltungsplanes im Baubewilligungsverfahren fehlt 
jede gesetzliche Grundlage. 

berücksichtigen 

5  Art. 4 Abs. 2 GPB Ingress sei folgendermassen zu ergänzen: 

Ausserhalb des Gebäudemantels (jedoch nicht in der Farb-
wiese und dem Heckensaum entlang der Grenze zur Nach-
barparzelle Kat.-Nr. 87463) sind folgende Bauteile und Anla-
gen zulässig:  

Begründung: 

Art 4. Abs. 2 GPB Ingress ist so zu ergänzen, dass die nach-
folgend aufgeführten Bauten und Anlagen zwar ausserhalb 
des Gebäudemantels, jedoch nicht in der Farbwiese und dem 
Heckensaum entlang der Grenze zur Nachbarparzelle Kat.-Nr. 
B7463 zulässig sind. Für die Bewerbung der Farbwiese sind 
solche Bauten und Anlagen schlicht unnötig. 

nicht berücksichtigen 

Die Parkierung und Erschliessung für den 
motorisierten Verkehr ist auf die bezeichnete 
Fläche beschränkt. Kleinbauten, Veloabstell-
plätze, Kunstwerke und Kinderspielplätze sind 
in der Farbwiese möglich. 

6  Art. 4 Abs. 2 lit. c und Art. 5 Abs. 3 GPB seien ersatzlos zu 
streichen:  

Begründung: 

Ein Aussenrestaurant unterliegt den gleichen, wenn nicht 
noch höheren Einschränkungen als Veranstaltungs-Events. 
Art. 4 Abs. 2 lit. c und Art. 5 Abs. 3 GPB sind daher ersatzlos 
zu streichen. 

nicht berücksichtigen 

Es ist die erklärte Absicht, im Erdgeschoss 
des heutigen Wohnteils eine Schenke einzu-
richten, welche im Sommer mit einem neu 
angelegten Aussensitzplatz aufgewertet wird. 
Dieser bietet eine willkommene saisonale 
Ergänzung zum bestehenden Stadtparkcafé. 
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7  Art. 5 Abs. 1 GPB sei folgendermassen zu ergänzen: 

Im Gebäudemantel der Liegenschaft Assekuranznummer 
2558 sind Verwaltungs- und Dienstleistungsnutzungen zuläs-
sig; ausserhalb des Gebäudemantels (jedoch nicht in der 
Farbwiese und dem Heckensaum entlang der Grenze zur 
Nachbarparzelle Kat.-Nr. 87463) sind nur Bauteile und Anla-
gen zulässig, die für die Verwaltungs- und Dienstleistungs-
nutzung unabdingbar sind und nicht im Gebäudemantel un-
tergebracht werden können (dies gilt auch für die Nutzungen 
der Scheune gemäss nachstehend Abs. 2); 

Begründung: 

Art. 5 Abs. 1 GPB ist so zu ergänzen, dass ausserhalb des 
Gebäudemantels, jedoch in keinem Fall in der Farbwiese und 
dem Heckensaum entlang der Grenze, nur Bauteile und Anla-
gen zulässig sind, die für die Verwaltungs- und Dienstleis-
tungsnutzungen unabdingbar sind und nicht im Gebäudeman-
tel untergebracht werden können. 

nicht berücksichtigen 

In Art. 5 wird die Nutzung und Nutzungsan-
ordnung geregelt. Die zulässigen Bauten und 
Anlagen werden in Art. 4 geregelt. 

8  Art. 7 Abs. 1 GPB sei folgendermassen festzusetzen: 

Die Umgebung (gemäss Situationsplan) ist für sich und …; 

Begründung: 

In Art. 7 Abs. 1 GPB ist auf den Situationsplan Bezug zu 
nehmen. Baubereich und Freiraum gemäss den Art. 4 und 7 
GPB werden ohnehin schon nicht abgegrenzt. 

Darum ist mit dem Bezug auf den Situationsplan und mit den 
anderen Anträgen grössere Klarheit zu schaffen. 

berücksichtigen 
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9  Art. 7 Abs. 3 GPB sei folgendermassen festzusetzen: 

Der Bäuerinnengarten ist als Gartenanlage zu gestalten;  

Begründung: 

Art. 7 Abs. 3 GPB ist umzuformulieren, da ein Aussenrestau-
rant entfällt. 

nicht berücksichtigen 

Es ist die erklärte Absicht, im Erdgeschoss 
des heutigen Wohnteils eine Schenke einzu-
richten, welche im Sommer mit einem neu 
angelegten Aussensitzplatz aufgewertet wird. 
Dieser bietet eine willkommene saisonale 
Ergänzung zum bestehenden Stadtparkcafé. 

10  Art. 10 GPB sei folgendermassen zu ergänzen: 

Durch das Areal (jedoch nicht in der Farbwiese und dem He-
ckensaum entlang der Grenze zur Nachbarparzelle Kat.-Nr. 
B74632) sind ausgehende von den im Situationsplan darge-
stellten Richtungspunkten geeignete öffentliche Fusswegver-
bindungen bzw. Fuss- und Radwegverbindungen zu führen  

Begründung: 

In der Freihaltezone sind keine Fusswegverbindung bzw. 
Fuss- und Radwegverbindungen zu führen. 

nicht berücksichtigen 

Mit der Schaffung einer neuen Fusswegver-
bindung entlang der Westfassade wird die 
Zugänglichkeit der «Unteren Farb» verbessert 
und die «Untere Farb» besser an den Aab-
achweg angebunden. 

11  Art. 13 GPB sei folgendermassen festzusetzen: 

Der der Freihaltezone zuzuweisende Bereich ist der Empfind-
lichkeitsstufe II und der der Kernzone zugewiesene Bereich 
ist der Empfindlichkeitsstufe III gemäss Art. 43 der eidgenös-
sischen Lärmschutzverordnung zugewiesen. 

Begründung: 

Auf eine lärmmässige Aufzonung der Farbwiese für lärmige 
Kultur-Events ist zu verzichten. 

teilweise berücksichtigen 

Dem östlichen Arealteil wird die Empfindlich-
keitsstufe III zugewiesen. Dem westlichen 
Arealteil wird keine Empfindlichkeitsstufe zu-
gewiesen. Die Empfindlichkeitsstufen stim-
men mit der gemäss Grundordnung gelten-
den Festlegung überein. 
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12  Art. 14 Abs. 1 GPB sei mit einem Satz 4 folgendermassen zu 
ergänzen: 

Im Übrigen gilt Art. 5 Abs. 1, insbesondere Halbsatz 2, GPB.  

Begründung: 

In Art. 14 Abs. 1 GPB ist mit einem Satz 4 auf Art. 5 Abs. 1, 
insbesondere Halbsatz 2, GPB hinzuweisen. 

nicht berücksichtigen 

In Art. 5 wird die Nutzung und Nutzungsan-
ordnung geregelt. Die zulässigen Bauten und 
Anlagen werden in Art. 4 geregelt. 

13 Gesellschaft für Natur-  
und Vogelschutz Uster 
GNVU 
Falmenstrasse 25 
8610 Uster 

Auf einen Gestaltungsplan für die «Untere Farb» sei zu ver-
zichten. 

Begründung: vgl. Nr. 14 

nicht berücksichtigen 

Besteht ein wesentliches öffentliches Interes-
se, beispielsweise des Ortsbild- und Land-
schaftsschutzes, kann mit der Zonenzuwei-
sung festgelegt werden, dass für bestimmte 
Teilbereiche ein Gestaltungsplan aufgestellt 
werden muss.  

Die Gestaltungsplanpflicht wurde in dem vom 
Gemeinderat am 9. März 1998 festgesetzten 
Zonenplan festgelegt. 

Zusammen mit dem Gestaltungsplan ist die 
Reservezone einer auf den öffentlichen Ge-
staltungsplan abgestimmten Nutzungszone 
zuzuweisen. 
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14  Anstelle des Gestaltungsplanes sei die «Untere Farb» (Grund-
stücke Kat.-Nrn. 87464 und 7465) der Freihaltezone zuzutei-
len. 

Begründung: 

Mit der Zuteilung der beiden städtischen Grundstücke Kat.-
Nr. B7464 und B7465 ist eine flexiblere Lösung möglich als 
mit einem starren Gestaltungsplan, wie im vorliegenden Ent-
wurf aufgelegt. Gemäss Art. 61, Abs. 1 des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) können als Freihaltezonen Flächen ausge-
schieden werden, die für die Erholung der Bevölkerung nötig 
sind. Absatz 2 formuliert weiter: «Der Freihaltezone können 
ferner Flächen zugewiesen werden, die ein Natur- und Hei-
matschutzobjekt bewahren oder der Trennung und Gliede-
rung der Bauzonen dienen». 

nicht berücksichtigen 

Besteht ein wesentliches öffentliches Interes-
se, beispielsweise des Ortsbild- und Land-
schaftsschutzes, kann mit der Zonenzuwei-
sung festgelegt werden, dass für bestimmte 
Teilbereiche ein Gestaltungsplan aufgestellt 
werden muss.  

Die Gestaltungsplanpflicht wurde in dem vom 
Gemeinderat am 9. März 1998 festgesetzten 
Zonenplan festgelegt. 

Zusammen mit dem Gestaltungsplan ist die 
Reservezone einer auf den öffentlichen Ge-
staltungsplan abgestimmten Nutzungszone 
zuzuweisen. 

15  In der «Unteren Farb» sei ein Naturschutz-Zentrum einzurich-
ten (als Ergänzung und in Zusammenarbeit mit der Silberwei-
de). 

Begründung: 

Der GNVU-Vorstand verfolgt die Idee eines Naturschutzzent-
rums in Uster als Ergänzung zur «Silberweide» der Greifen-
see-Stiftung nach wie vor. Mit dem Vorschlag eines Natur-
schutzzentrums in der «Unteren Farb» kann auch einem 
anderen Bedürfnis der Bevölkerung entsprochen werden: 
Mitten im hektischen Stadtalltag kann neben dem turbulenten 
Stadtpark eine Oase der Ruhe geschaffen werden. 

teilweise berücksichtigen 

Der heutige Wohnteil soll sachgerecht reno-
viert werden, damit er künftig für öffentliche 
Nutzungen zur Verfügung steht. 
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16  Die freie Wiesenfläche westlich des Gebäudes «Untere Farb» 
sei als Naturwiese zu gestalten, unter Schutz zu stellen und 
es sei ein Pflegeplan festzusetzen.  

Begründung: 

Dem GNVU-Vorstand ist es ein sehr wichtiges Anliegen, dass 
die Gestaltung der Umgebung der Unteren Farb, insbesonde-
re der Wiese zwischen der Unteren Farb und den Wohnhäu-
sern Forchstrasse 4 naturnah erfolgt. Der Vorstand unter-
stützt die Bestrebungen des Stadtrates nicht, auch diese 
Wiese der Bevölkerung zugänglich zu machen. Wir schlagen 
deshalb vor, die Wiese zwischen der «Unteren Farb» und den 
neuen Wohnböcken an der Forchstrasse explizit als Aus-
gleichsfläche zu bezeichnen und entsprechende Schutzbe-
stimmungen zu erlassen, wonach die Wiese naturnah zu ge-
stalten und auf der grossen Fläche wieder hochstämmige 
Bäume angepflanzt. 

nicht berücksichtigen 

Das Gebiet soll der Bevölkerung von Uster als 
intensives Naherholungsgebiet dienen. Bei 
einer Verdichtung nach innen gilt es, auch die 
entsprechenden Freiräume zur Verfügung zu 
stellen. 

Die heutige, sehr erfreuliche Belebung des 
Stadtparks zeigt, dass ein grosses Bedürfnis 
nach Grünflächen im Siedlungsraum besteht. 
In diesem innerstädtischen Bereich ist die 
Erholungsnutzung für die Bevölkerung ge-
genüber den berechtigten Anliegen des Na-
turschutzes höher zu gewichten. 

17  Die übrige Umgebung der «Unteren Farb» sei generell natur-
nah zu gestalten und zu pflegen. 

Begründung: vgl. Nr. 16 

teilweise berücksichtigen 

Eine generelle naturnahe Gestaltung der ge-
samten Umgebung ist mit der vorgesehenen 
Nutzung nicht vereinbar. 
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  Weitere Begründungen:  

  Der Vorschlag des Stadtrates, in der denkmalgeschützten 
«Unteren Farb» das Stadtarchiv zu platzieren, ist ungeeignet. 
Einerseits passen die nötigen Einbauten nicht zum über 200-
jährigen Haus und zudem ist das Stadtarchiv keine publi-
kumsintensive Institution. Mit dem Umbau der heutigen 
Wohnung in Lese- und Büroräume verlöre das ehemalige 
Färber- resp. Bauernhaus sein Leben. Es würde zu einer to-
ten Institution. 

Die Archivnutzung ist nicht publikumsorien-
tiert, führt jedoch zu einer angemessenen 
Belebung des Areals. 

  Der vorgesehene «Biergarten» ist nicht erwünscht. Das be-
stehende, gut frequentierte, vom Werkheim Uster geführten 
«Stadtparkcafe» bei der Landihalle genügt vollauf. 

Durch die Zweitnutzung in Form einer Schen-
ke mit Aussensitzplatz wird das Gebiet zu-
sätzlich belebt und kann von der gesamten 
Ustermer Bevölkerung genutzt werden. 

  Die Absicht der Stadt Uster, den heutigen Wohnteil in Büro- 
und Lesesäle umzubauen ist wenig durchdacht. Es stiege die 
Gefahr, dass nach dem Stadtpark auch die Untere Farb zum 
Abfallkübel von Uster würde. Mit der Belassung des Wohnteils 
als solcher ist gewährleistet, dass die Bewohner für Ruhe und 
Ordnung sorgen. 

Der Stadtpark, inkl. Umgebung der unteren 
Farb, wird bereits heute täglich gereinigt. Nur 
der eingezäunte Garten wird von den Woh-
nungsmietern unterhalten.  
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  Die Bestrebungen der Stadt Uster, das Stadtarchiv zusam-
menzufassen und in einem Gebäude zu zentralisieren wird 
auch von der GNVU unterstützt. Allerdings existieren dafür 
geeignetere Liegenschaften als die «Untere Farb». In der 
«Unteren Farb» müsste der gesamte Scheunenteil voll mit 
Regalen geklaftert werden. Der Charakter des ursprüngli-
chen, denkmalgeschützten Bauernhauses würde zweckent-
fremdet und die speziellen Strukturen zerstört. 

In der im Jahr 2013 durchgeführten Standor-
tevaluation für ein neues Archiv wurde die 
ehemalige Blaufärberei «Untere Farb» als 
geeignetes Objekt evaluiert. 

Mit der Verlegung des Stadtarchivs in die 
«Untere Farb» wurde eine Nutzung gefun-
den, die der Substanz dieses wichtigen kom-
munalen Schutzobjektes gerecht wird und 
zugleich die für Uster prägende Industrieach-
se entlang des Aabachs weiter aufwertet. 
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18 Ursula Räuftlin 
Hohenrainweg 10 
8610 Uster 

Mit dem Gestaltungsplane Untere Farb soll eine öffentliche 
Nutzung dieses historischen Gebäudes sichergestellt werden. 
Artikel 1, Absatz 1 ist wie folgt in einer allgemeinen Formulie-
rung zu halten: «Die «Untere Farb» ist ein kommunales 
Schutzobjekt. Der Gestaltungsplan schafft die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die öffentliche Nutzung der unte-
ren Farb. Dazu ist der Wohnteil sachgerecht zu renovieren. In 
der Scheune soll eine Nutzung angestrebt werden, die nur 
marginale Eingriffe in die äussere Gebäudehülle nötig 
macht.» 

Begründung: 

Dass die untere Farb als Entlastung des Stadtparkes für peri-
odische Veranstaltungen dienen soll, ist auf Grund des hohen 
Nutzungsdruckes im Stadtpark, begrüssenswert. Hingegen 
finde ich die Nutzung dieses attraktiven Standortes an zent-
ralster Lage in Uster als Archivraum nicht geeignet. Einerseits 
ist das Besucheraufkommen im Archiv zu wenig gross, um 
diese Lage zu rechtfertigen. Andererseits liegt doch das Areal 
im Hinweisbereich der Gefahrenkartierung Hochwasser. 

nicht berücksichtigen 

In der im Jahr 2013 durchgeführten Standor-
tevaluation für ein neues Archiv wurde die 
ehemalige Blaufärberei «Untere Farb» als 
geeignetes Objekt evaluiert. 

Mit der Verlegung des Stadtarchivs in die 
«Untere Farb» wurde eine Nutzung gefun-
den, die der Substanz dieses wichtigen kom-
munalen Schutzobjektes gerecht wird und 
zugleich die für Uster prägende Industrieach-
se entlang des Aabachs weiter aufwertet. 

Dem Hochwasserschutz wird Rechnung ge-
tragen. 
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19  Entsprechend dem Artikel 1, in dem auf die Erwähnung des 
Archivs verzichtet werden soll, ist auch der Artikel 5, Absatz 2 
anzupassen: «In der Scheune sind Nutzungen zulässig, wel-
che der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.» Auf den Ne-
bensatz ist zu verzichten. 

Begründung: 

Die kostbaren Akten eines Stadtarchivs sind durch die Hoch-
wassergefahr zu sehr gefährdet. Stattdessen ist für die unte-
re Farb eine andere geeignete öffentliche Nutzung zu suchen.  

nicht berücksichtigen 

In der im Jahr 2013 durchgeführten Standor-
tevaluation für ein neues Archiv wurde die 
ehemalige Blaufärberei «Untere Farb» als 
geeignetes Objekt evaluiert. 

Mit der Verlegung des Stadtarchivs in die 
«Untere Farb» wurde eine Nutzung gefun-
den, die der Substanz dieses wichtigen kom-
munalen Schutzobjektes gerecht wird und 
zugleich die für Uster prägende Industrieach-
se entlang des Aabachs weiter aufwertet. 

Dem Hochwasserschutz wird Rechnung ge-
tragen. 

20  Im Artikel 8 Bepflanzung soll explizit eine naturnahe stand-
ortgerechte Bepflanzung gefordert werden: 

«Die im Plan bezeichneten Bäume sind soweit möglich zu 
erhalten. Müssen sie entfernt werden, beispielsweise aus Si-
cherheitsgründen, ist für angemessenen Ersatz zu sorgen. 
Für Bäume und Sträucher sind standortgerechte Arten zu 
verwenden.» 

Begründung: 

Seit Jahren verhält sich die Stadt Uster vorbildlich indem zahl-
reiche öffentliche Grünflächen gezielt naturnah gestaltet und 
unterhalten werden. Dies soll ganz klar auch auf dem Areal 
der unteren Farb so weitergeführt werden, weshalb der Arti-
kel 8 Bepflanzung konkretisiert werden soll. 

berücksichtigen 
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21  In den Artikeln 11 Parkierung und 12 Zweiradabstellplätze ist 
der Bezug auf die jeweils gültige Parkplatzverordnung der 
Stadt Uster zu machen. Massgebend für die Beurteilung des 
Baugesuchs ist die dannzumal gültige Parkplatzverordnung, 
nicht eine u.U. bereits veraltete Verordnung. 

Begründung: 

Die aktuelle Parkplatzverordnung, auf die die Artikel 11 und 
12 Bezug nehmen ist veraltet. Die Revision dieser Verordnung 
ist als geplante Massnahme bereits im Energiestadt-Re-Audit 
im Jahr 2012 erwähnt worden. Die Revision dürfte deshalb 
unmittelbar bevorstehen. Die Bezugnahme auf eine datierte 
Parkplatzverordnung scheint mir deshalb nicht sinnvoll. Statt-
dessen muss sich der Gestaltungsplan auf die jeweils gültige 
Parkplatzverordnung beziehen. 

berücksichtigen 
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22 Gabriel Sidler 
Forchstrasse 4a 
8610 Uster 

Grundsätzlich begrüsse ich die geplante neue Nutzung der 
Liegenschaft Untere Farb als Stadtarchiv und Schenke sowie 
der angrenzenden Wiese als Erweiterung zum Stadtpark. Die-
se Liegenschaft im Zentrum von Uster liegt heute weitgehend 
brach. Durch die geplante neue Nutzung kann sie zu einem 
attraktiven Treffpunkt für die Bewohner von Uster werden 
und das ganze Quartier aufwerten. 

Der Gestaltungsplan sieht die Wiese westlich der Unteren 
Farb als Ergänzung zum Stadtpark vor und sie soll für perio-
dische Veranstaltungen genutzt werden. Bezüglich Art der 
Nutzung der Wiese ist der Gestaltungsplan vage und lässt viel 
Interpretationsspielraum zu. Ich bin besorgt, dass Nutzungen 
vorgesehen sind oder ermöglicht werden, die sich mit der 
Lage der Wiese angrenzend an ein Wohnquartier nicht ver-
einbaren lassen.  

Die grosse Unsicherheit was uns hier an der Forchstrasse in 
Zukunft erwartet, weckt Befürchtungen. 

Die geplante Nutzung der Wiese westlich der Liegenschaft 
Untere Farb ist zu präzisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Wiese unmittelbar an ein Wohnquartier angrenzt 
und in der näheren Umgebung nur eine sehr kleine Anzahl 
freie Parkplätze verfügbar sind. Insbesondere ist festzuhalten, 
dass sehr laute Veranstaltungen und Veranstaltungen die bis 
spät in die Nacht dauern mit der Lage angrenzend an ein 
Wohnquartier nicht vereinbar sind. 

nicht berücksichtigen 

Die Farbwiese ist eine Erweiterung des be-
stehenden Stadtparks. Die Umgebung der 
«Unteren Farb» soll wie der Stadtpark von 
einer breiten Öffentlichkeit genutzt werden 
können. Die vorgesehene Nutzung entspricht 
der Festlegung im kommunalen Richtplan, 
welcher für das Planungsgebiet das besonde-
re Erholungsgebiet B (Festplatz, Rastplatz, 
Parkanlage und dergleichen) bezeichnet. 

Mit der IG Stadtpark besteht bereits ein 
Netzwerk bestehend aus freiwilligen Mitglie-
dern der Nutzer- und Anspruchsgruppen des 
Stadtparks und mandatierten Mitgliedern der 
Stadtverwaltung. 

Ziel der IG Stadtpark ist die friedliche Nut-
zung des Stadtparks miteinander und neben-
einander ohne Ausschluss von bestimmten 
Gruppen. Durch den regelmässigen Aus-
tausch innerhalb der IG werden auftretende 
Probleme im Stadtpark frühzeitig und koordi-
niert gelöst. 

Veranstaltungen werden analog der Praxis im 
Stadtpark unter Berücksichtigung der Anlie-
gen aller Beteiligter bewilligt. 
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23  Um das Verständnis aller Betroffenen (Anwohner, Nutzer, 
Stadt, etc.) zu fördern, schlage ich vor, dass eine Richtlinie 
für die Nutzung des erweiterten Stadtparks geschaffen wird. 
Diese gibt Rahmenbedingen vor wie Art der Veranstaltungen, 
Häufigkeit, Verkehrsregelung, etc. Anwohner sollen in die 
Ausarbeitung dieser Richtlinie einbezogen werden. 

nicht berücksichtigen 

Die Farbwiese ist eine Erweiterung des be-
stehenden Stadtparks. Die Umgebung der 
«Unteren Farb» soll wie der Stadtpark von 
einer breiten Öffentlichkeit genutzt werden 
können. Die vorgesehene Nutzung entspricht 
der Festlegung im kommunalen Richtplan, 
welcher für das Planungsgebiet das besonde-
re Erholungsgebiet B (Festplatz, Rastplatz, 
Parkanlage und dergleichen) bezeichnet. 

Mit der IG Stadtpark besteht bereits ein 
Netzwerk bestehend aus freiwilligen Mitglie-
dern der Nutzer- und Anspruchsgruppen des 
Stadtparks und mandatierten Mitgliedern der 
Stadtverwaltung. 

Ziel der IG Stadtpark ist die friedliche Nut-
zung des Stadtparks miteinander und neben-
einander ohne Ausschluss von bestimmten 
Gruppen. Durch den regelmässigen Aus-
tausch innerhalb der IG werden auftretende 
Probleme im Stadtpark frühzeitig und koordi-
niert gelöst. 

Veranstaltungen werden analog der Praxis im 
Stadtpark unter Berücksichtigung der Anlie-
gen aller Beteiligter bewilligt. 
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24  Weiterhin schlage ich vor, ein Forum zu schaffen, das allen 
Vertreter von Interessen am erweiterten Stadtpark den re-
gelmässigen Austausch ermöglicht. Möglicherweise kann die-
se Funktion der bereits bestehende IG Stadtpark übertragen 
werden. Es geht dabei keinesfalls darum, dass die Anwohner 
die Nutzung des Stadtparks diktieren. Jedoch kann der Einbe-
zug der Anwohner und die verbesserte Kommunikation das 
Verständnis nur fördern. 

berücksichtigen 

Die Farbwiese ist eine Erweiterung des be-
stehenden Stadtparks. Die Umgebung der 
«Unteren Farb» soll wie der Stadtpark von 
einer breiten Öffentlichkeit genutzt werden 
können. Die vorgesehene Nutzung entspricht 
der Festlegung im kommunalen Richtplan, 
welcher für das Planungsgebiet das besonde-
re Erholungsgebiet B (Festplatz, Rastplatz, 
Parkanlage und dergleichen) bezeichnet. 

Mit der IG Stadtpark besteht bereits ein 
Netzwerk bestehend aus freiwilligen Mitglie-
dern der Nutzer- und Anspruchsgruppen des 
Stadtparks und mandatierten Mitgliedern der 
Stadtverwaltung. 

Ziel der IG Stadtpark ist die friedliche Nut-
zung des Stadtparks miteinander und neben-
einander ohne Ausschluss von bestimmten 
Gruppen. Durch den regelmässigen Aus-
tausch innerhalb der IG werden auftretende 
Probleme im Stadtpark frühzeitig und koordi-
niert gelöst. 

Veranstaltungen werden analog der Praxis im 
Stadtpark unter Berücksichtigung der Anlie-
gen aller Beteiligter bewilligt. 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 03.04.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000592 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Stadt Uster - Bau, Oberlandstrasse 78, 8610 Uster

Öffentlicher Gestaltungsplan «Untere Farb», Uster, Teilrevision Richt- und Nutzungspla-
nung im Gestaltungsplangebiet, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8610 Uster  
Der öffentliche Gestaltungsplan «Untere Farb», Uster, wurde 
vom Grossen Gemeinderat mit Beschluss vom 21. Januar 
2019 festgesetzt und von der Baudirektion des Kantons 
Zürich, Amt für Raumentwicklung, mit Verfügung Nr. 
1014/19 vom 24. Januar 2020 genehmigt. 
Die Teilrevision der kommunalen Richtplanung wurde vom 
Grossen Gemeinderat mit Beschluss vom 21. Januar 2019 
festgesetzt und von der Baudirektion des Kantons Zürich, 
Amt für Raumentwicklung, mit Verfügung Nr. 1431/19 vom 
24. Januar 2020 genehmigt. 
Die Teilrevision der der kommunalen Nutzungsplanung 
wurde vom Grossen Gemeinderat mit Beschluss vom 21. 
Januar 2019 festgesetzt und von der Baudirektion des Kan-
tons Zürich, Amt für Raumentwicklung, mit Verfügung Nr. 
1432/19 vom 24. Januar 2020 genehmigt. 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts des 
Kantons Zürich vom 17. März 2020 ist kein Rechtsmittel er-
griffen worden. 
Der öffentliche Gestaltungsplan «Untere Farb», Uster, sowie 
die Teilrevision der Richt- und Nutzungsplanung im Gestal-
tungsplangebiet treten am Tag dieser öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Stadt Uster 
Stadtraum und Natur 
Oberlandstrasse 78 
8610 Uster
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